
Maschinenrichtlinie 98/37/EG  
 
ANHANG V (Auszug) 
 
EG-Konformitätserklärung  
 
In diesem Anhang bezeichnet der Begriff "Maschine" entweder eine "Maschine" im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 2 oder ein "Sicherheitsbauteil" im Sinne von Artikel 1 Absatz 2. 
 
1. Als EG-Konformitätserklärung wird das Verfahren bezeichnet, bei dem der Hersteller oder sein 
in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter erklärt, dass die in den Verkehr gebrach-
te Maschine allen einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
entspricht. 
 
2. Mit Unterzeichnung der EG-Konformitätserklärung ist der Hersteller oder sein in der Gemein-
schaft niedergelassener Bevollmächtigter berechtigt, auf der Maschine die CE-Kennzeichnung 
anzubringen. 
 
3. Bevor der Hersteller oder sein in der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter die EG-
Konformitätserklärung ausstellen kann, muss er sich vergewissert haben und gewährleisten kön-
nen, dass in seinen Räumen zum Zweck einer etwaigen Kontrolle die nachstehend definierten 
Unterlagen vorhanden sind und verfügbar bleiben werden: 
 
a) eine technische Dokumentation, die folgendes beinhaltet: 

- einen Gesamtplan der Maschine sowie die Steuerkreispläne; 

- detaillierte und vollständige Pläne, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnis-
sen usw. für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen; 

- eine Liste 
• der grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie, 
• der Normen und 
• der anderen technischen Spezifikationen, die bei der Konstruktion der Maschine  

berücksichtigt wurden; 

- eine Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der von der Maschine ausge-
henden Gefahren gewählt wurden; 

- auf seinen Wunsch, jeglichen technischen Bericht oder jegliches von einem zuständi-
gen Laboratorium (1) ausgestellte Zertifikat; 

- wenn er die Konformität mit einer harmonisierten Norm erklärt, die dies vorschreibt, 
jeglichen technischen Bericht über die Ergebnisse der Prüfungen, die er nach seiner 
Wahl selbst durchführen oder durch eine zuständige Stelle oder ein zuständiges La-
boratorium (2) ausführen lassen kann; 

- ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine; 
 
b) bei Serienanfertigung eine Zusammenstellung der intern getroffenen Maßnahmen zur Ge-
währleistung der Übereinstimmung der Maschinen mit den Bestimmungen der Richtlinie. Der 
Hersteller muss an Bau- und Zubehörteilen oder an der Maschine insgesamt mit den erforderli-
chen Untersuchungen und Tests ermitteln, ob die Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und 
Bauart ohne Sicherheitsrisiko montiert und in Betrieb genommen werden kann. 
 
Werden die Unterlagen auf gebührend begründetes Verlangen der zuständigen nationalen Be-
hörden nicht vorgelegt, so kann dies ein ausreichender Grund dafür sein, die Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie zu bezweifeln. 
 



Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
 
ANHANG VII (Auszug) 
 
A. Technische Unterlagen für Maschinen 
 
In diesem Teil wird das Verfahren für die Erstellung der technischen Unterlagen beschrieben. 
Anhand der technischen Unterlagen muss es möglich sein, die Übereinstimmung der Maschine 
mit den Anforderungen dieser Richtlinie zu beurteilen. Sie müssen sich, soweit es für diese Beur-
teilung erforderlich ist, auf die Konstruktion, den Bau und die Funktionsweise der Maschine 
erstrecken. Diese Unterlagen müssen in einer oder mehreren Gemeinschaftssprachen abgefasst 
sein; hiervon ausgenommen ist die Betriebsanleitung der Maschine, für die die besonderen Be-
stimmungen des Anhangs I Nummer 1.7.4.1 gelten. 
 

1. Die technischen Unterlagen umfassen: 

a) eine technische Dokumentation mit folgenden Angaben bzw. Unterlagen: 

–  eine allgemeine Beschreibung der Maschine, 

–  eine Übersichtszeichnung der Maschine und die Schaltpläne der Steuerkreise sowie 
Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Funktionsweise der Ma-
schine erforderlich sind, 

–  vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnissen, 
Bescheinigungen usw., die für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine 
mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich 
sind, 

–  die Unterlagen über die Risikobeurteilung, aus denen hervorgeht, welches Verfahren 
angewandt wurde; dies schließt ein: 

i) eine Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, 
die für die Maschine gelten, 

ii) eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefährdungen oder zur Risiko-
minderung ergriffenen Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eine Angabe der 
von der Maschine ausgehenden Restrisiken, 

– die angewandten Normen und sonstigen technischen Spezifikationen unter Angabe 
der von diesen Normen erfassten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen, [neu] 

– alle technischen Berichte mit den Ergebnissen der Prüfungen, die vom Hersteller 
selbst oder von einer Stelle nach Wahl des Herstellers oder seines Bevollmächtigten 
durchgeführt wurden, 

– ein Exemplar der Betriebsanleitung der Maschine, 

– gegebenenfalls die Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und die Montagean-
leitung für solche unvollständigen Maschinen, 

– gegebenenfalls eine Kopie der EG-Konformitätserklärung für in die Maschine einge-
baute andere Maschinen oder Produkte, 

– eine Kopie der EG-Konformitätserklärung; 
 
b) bei Serienfertigung eine Aufstellung der intern getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Übereinstimmung aller gefertigten Maschinen mit den Bestimmungen dieser Richtlinie. 

Der Hersteller muss an den Bau- und Zubehörteilen der Maschine oder an der vollständigen 
Maschine die Prüfungen und Versuche durchführen, die notwendig sind, um festzustellen, ob die 
Maschine aufgrund ihrer Konzeption oder Bauart sicher zusammengebaut und in Betrieb ge-
nommen werden kann. Die diesbezüglichen Berichte und Ergebnisse werden zu den techni-
schen Unterlagen genommen. 

 


